
 
 

 
 
 

Voraussetzungen: Für das Studium an der Dualen Hochschule (frühere 

Berufsakademie) gelten folgende Voraussetzungen: 

1. Bewerber müssen die allgemeine oder die der 

Fakultät entsprechenden fachgebundenen 
Hochschulreife besitzen. Auch mit einer als 

gleichwertig anerkannten Vorbildung ist die 

Zulassung möglich. Wer nach der Fachhoch-

schulreife ein Studium an einer staatlichen oder 

staatlich anerkannten privaten Fachhochschule 
abgeschlossen hat, kann ebenfalls zugelassen 

werden.   

2. Bewerber mit Fachhochschulreife können künftig 

zum Studium zugelassen werden, sofern sie im 
Einzelfall ihre besondere Eignung für das Studium 

an einer Dualen Hochschule nachgewiesen haben.  

Ausbildungsdauer:  3 Jahre 

Ausbildungsgliederung:  Theoriephasen: 

Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart  

www.dhbw-stuttgart.de 

Praxisphasen: 

Jugend- und Sozialamt der Stadt Pforzheim 

Ausbildungsbeginn:  01.10.2011 

Ausbildungsabschluss: In den Bachelor-Studiengängen werden die  

akademischen Grade mit den Bezeichnungen 

„Bachelor of Arts“ in Soziale Arbeit vergeben. Nach 
erfolgreichem Abschluss des Studiums sind die  

Absolventen zudem berechtigt, die 

Berufsbezeichnung „staatlich anerkannter 

Sozialpädagoge/Sozialpädagogin“ zu führen. 

 
Die Ausbildung ist eine duale Ausbildung, die eine fundierte theoretische und 

praktische berufliche Qualifizierung im Wechsel von Phasen, die jeweils sechs 

Monate andauern, miteinander verknüpft. 

 
Sie lernen den Schwerpunkt Jugendhilfe kennen. Ihnen wird durch qualifizierte 

Anleiter/innen das sozialarbeiterische Alltagshandeln vor dem Hintergrund 

rechtlicher, organisatorischer und psychosozialer Gegebenheiten vermittelt. 
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Ihr Ansprechpartner im Jugend- und Sozialamt 

ist: 
Herr Volker Augenstein, Tel. 07231 39-28 89 


